
 

§ 5 Mitgliedschaft 
 

  (1) Mitglieder im SBV können Vereine / Spielgemeinschaften des Boule-Sportes oder Vereine /  
   Spielgemeinschaften, denen eine entsprechende Sportabteilung angeschlossen ist, im Zustän- 
   digkeitsbereich des SBV sein. 
 

   Durch diese Mitgliedschaft sind die Einzelmitglieder der Vereine auch Mitglieder im SBV. 
 

  (2) Die Mitgliedschaft kann erworben werden, wenn ein schriftlicher Aufnahmeantrag gestellt wird, 
   der die Erklärung enthält, daß die Satzung des SBV, die Ordnungen, Beschlüsse und Ent- 
   scheidungen der Organe des SBV anerkannt und beachtet werden. 
 

  (3) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 
 

  (4) Gegen eine ablehnende Entscheidung ist das Rechtsmittel der Berufung an den Verbandstag 
   möglich. 
 

   Eine Berufung hat schriftlich und innerhalb von vier Wochen nach Eingang des Bescheides zu 
   erfolgen. 
 

  (5) Die Mitgliedschaft im SBV erlischt durch Austritt, Auflösung oder Ausschluß. 
 

  (6) Bei Austritt muß die Austrittserklärung mindestens drei Monate vor Ablauf des Kalenderjahres 
   durch eingeschriebenen Brief dem Vorstand des SBV mitgeteilt werden. 
 

   Der Austritt ist nur zulässig zum Schluß des Kalenderjahres. 
 

  (7) Über den Ausschluß eines Mitgliedes entscheidet der Verbandstag. 
 

  (8) Die Mitgliedsbeiträge zum SBV und deren Fälligkeit werden vom Verbandstag festgesetzt. 
 
§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

  (1) Die Mitglieder regeln ihre Angelegenheiten selbständig in Übereinstimmung mit den Rechts- 
   grundlagen des SBV. 
 

  (2) Sie haben das Recht, unter den dafür vorgesehenen Bedingungen an den Veranstaltungen des 
   SBV teilzunehmen. 
 

  (3) Sämtliche Mitglieder sind verpflichtet, die Belange des SBV zu fördern und die Satzung sowie 
   die Ordnungen, Beschlüsse und Entscheidungen zu beachten. 
 

  (4) Beiträge, Umlagen und sonstige Leistungen sind termingerecht zu entrichten. 
 

  (5) Die zur Erfüllung des Verbandszweckes notwendigen Anfragen sind zu beantworten und Aus- 
   künfte zu geben. 
 
§ 7 Jugend 
 

  Es ist Ziel der Jugendarbeit im SBV, dem Sport im allgemeinen zu dienen und die Jugenderziehung 
  und Jugendpflege zu fördern. 
 
§ 8 Organe des Verbandes 
 

  Die Organe des SBV sind 
 

   - der Verbandstag, 
   - der Vorstand, 
   - die Ausschüsse. 
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